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II. Der Antrag ist zulässig und begründet. Die begehrte Auskunft nach § 1 Abs. 2 LIFG wird wie 
folgt erteilt:

Mit dem Amtsgericht wird derzeit zunächst die genaue Nutzungsanforderung erarbeitet. Erst 
dann kann eine genaue Prüfung darüber stattfinden, ob und welche Gebäude konkret in Frage 
kommen würde. Erst wenn dies sicher feststeht wird eine eventuelle Sanierung geplant. Zum 
jetzigen Abstimmungszeitpunkt bleibt das Amtsgericht längerfristig in der Innenstadt, im 
landeseigenen Gebäude am Schlossplatz sowie im angemieteten Gebäude in der Lammstraße.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch 
eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Landesbetrieb 
Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Karlsruhe, Engesserstr. 1, 76131 Karlsruhe, 
einzulegen. Die Frist wird auch durch Einlegung des Widerspruchs bei dem Landesbetrieb 
Vermögen und Bau Baden-Württemberg – Betriebsleitung – Rotebühlplatz 30, 70173 Stuttgart - 
gewahrt.


